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MehrLohnfürPflegepersonal istdringlich
Der Regierungsratmuss innert fünfWochen einenVorschlag für bessere Pflegelöhne präsentieren, verlangen 74Kantonsratsmitglieder.

Matthias Scharrer

Gelobt wurde der Einsatz des
Pflegepersonals in der Corona-
krise schon oft. Bisher sind je-
doch alle politischen Anläufe
dafür, dass aufdenApplausauch
bessere Löhne folgen, geschei-
tert. Nun hat der Zürcher Kan-
tonsrat einen weiteren Anlauf
genommen: Er erklärte gestern
einentsprechendesPostulat aus
den Reihen von Grünen, CVP
und SP für dringlich. Demnach
muss der Regierungsrat innert
fünf Wochen darlegen, wie er
die Forderung nach höheren
Pflegelöhnen umzusetzen ge-
denkt.Dannhat erneutderKan-
tonsrat darüber zu befinden.

Allerdings ist eineMehrheit
für das Anliegen auch diesmal
momentan nicht vorhanden.
Für höhere Löhne beim kanto-
nalen Pflegepersonal stimmten
SP, Grüne, CVP, EVP und AL.
Zwar wurden die 60 Stimmen,
die nötig sind, um ein Postulat
für dringlich zu erklären,mit 74
Stimmen lockerübertroffen.Die
Forderungkannnunnichtmehr
auf die lange Bank geschoben
werden.Doch für eineMehrheit
im180-köpfigenParlament, die
es bräuchte, um sie verbindlich
zu machen, wäre ein weiterer
Bündnispartner nötig.

Bürgerlichewarnen
vorSchnellschuss
Sowohl die GLP als auch FDP
undSVPerteiltendemAnliegen
jedoch eine Absage. Lorenz

Habicher (SVP, Zürich) erklärte
es zwar für berechtigt, warnte
jedoch vor einem Schnell-
schuss. Eine Lohnerhöhung
beim kantonalen Pflegeperso-
nalwäre«einAffront gegenüber
der Privatwirtschaft», sagte er.
«Wenn es um Strukturfragen
geht, braucht es die Dringlich-
keit nicht», doppelte Jörg
Kündig (FDP, Gossau) nach.
Mankönne sichdiePflegelöhne

auch nach der Coronakrise in
Ruhe anschauen.

Die GLP sprach sich eben-
falls gegendieDringlichkeit aus:
Erst anlässlichderhängigeneid-
genössischenPflegeinitiative sei
zu entscheiden, ob und wie die
Pflegeberufe attraktiver zu ge-
stalten seien, erklärte Claudia
Hollenstein (GLP, Stäfa). Der
Parlamentsentscheid dazu fällt
auf Bundesebene in der kom-

menden Frühlingssession. Die
abwartende Haltung stiess auf
Widerspruch: «Die schwierige
Situation in den Pflegeberufen
ist seit Jahren bekannt und hat
sich durch Corona weiter zuge-
spitzt», sagte Janine Vannaz
(CVP, Aesch). Jetzt habe der
Kantonsrat die Chance, dem
Pflegepersonalnachhaltigmehr
Lohn zu verschaffen, nachdem
Vorschläge fürBonuszahlungen

inder kantonalenBudgetdebat-
te Ende letzten Jahres geschei-
tert waren. «In der Schweiz
fehlen bis 2030 rund 65000
Pflegepersonen», sagte Brigitte
Röösli (SP, Illnau-Effretikon),
die selbst in der Pflege arbeitet.
«NurwennwirdieLöhneanpas-
sen, wird es in Zukunft genug
Pflegepersonal geben.» Jean-
nette Büsser (Grüne, Zürich)
verwies auf eineStudie,wonach

87 Prozent der Pflegepersonen
eher imBeruf blieben,wenndie
Löhne besser wären.

Auch Kaspar Bütikofer (AL,
Zürich) und Markus Schaaf
(EVP,Zell) sprachen sich für hö-
herePflegelöhneaus. «DiePan-
demiehat gezeigt, dassdasPfle-
gepersonal sehr wichtig und
systemrelevant ist», sagteBüti-
kofer. Personalmangel verursa-
che Stress, was wiederum dazu
führe, dass Pflegepersonal oft
aus demBeruf aussteige.Höhe-
re Löhne könnten dazu beitra-
gen, diesen Teufelskreis zu
durchbrechen.

Konkret fordertdasvonBüs-
ser,Röösli undVannaz lancierte
Postulat den Regierungsrat
auf, in der kantonalenKommis-
sion für Richtpositionsbewer-
tungeinehöhereEinstufungdes
Pflegepersonals im kantonalen
Lohnsystemzubeantragen.Der
Kommissiongehörennebst den
regierungsrätlichenDirektionen
unter anderem auch die kanto-
naleGleichstellungsstelle sowie
die selbstständigen Anstalten
desKantonsan.ÜberAnpassun-
genamkantonalenLohnsystem
entscheidet aber letztlich der
Regierungsrat, wie er auf eine
schriftliche Anfrage von Kan-
tonsräten hin kürzlich festhielt.

Aktuell liegendieLöhnedes
ZürcherPflegepersonals jenach
Ausbildungzwischen4400und
6700 Franken pro Monat. Wie
stark sie steigensollten, lässtdas
nun fürdringlicherklärtePostu-
lat offen.

Nicht erst seit der Coronakrise ist Pflegepersonal knapp. Die Forderung nach höheren Löhnen steht nun erneut im Raum. Bild:SandraArdizzone

PietätloserBeistand liesssichdieRente
einesVerstorbenenauszahlen
Ein Buchhaltermusste vorGericht, weil er als Beistand für die KesbMeilen sowie als Kassier
eines ZürcherQuartiervereinsGeld veruntreut hat.

Äusserst dreist gebärdete sich
ein heute 70-jähriger Buchhal-
ter,dendieKindes-undErwach-
senenschutzbehörde Meilen
(Kesb) als BeistandundVermö-
gensverwalter für einen betag-
tenManneingesetzt hatte.Über
drei Jahre hinweg bediente er
sichdank seinerBankvollmacht
am Konto des Mannes und
zweigte insgesamt 316000
Frankenab– jeweils inTranchen
zwischen 2000 und 15000
Franken. Um die Veruntreuung
zu vertuschen, stellte er falsche
Quittungen undAbrechnungen
aus, die erderKesbvorlegte. Für
angebliche Räumungs-, Trans-
port- und Reinigungsarbeiten
fingierte er 23Rechnungenzwi-
schen 300 und 5000Franken.

Als sein Mündel verstarb,
meldete dies der Experte für
Controlling undFinanzennicht
wie vorgeschrieben der Vor-
sorgeeinrichtung. Stattdessen
strich ermonatelang auch noch
dieRentedesVerstorbenenein,
rund 23000Franken.

Die Versicherung merkte
erst ein halbes Jahr nachdessen
Tod bei einer periodischen
Überprüfung, dass etwas nicht
stimmte. Sie kamdemBeistand

auf die Schliche und dieser so-
mit vor Gericht. Das Bezirksge-
richtZürichbeschäftigte sicham
Montag aber nicht nur mit die-
ser des Beschuldigten. Dieser
hatte sich auch noch an einem
weiteren Konto bedient: Als
Kassier einesQuartiervereins in
Zürich hatte er über 22000
Franken vom Vereinskonto auf
sein eigenes überwiesen.

MitdemGeldwollte er
demBruderhelfen
Da der Beschuldigte geständig
ist, haben sichdie Staatsanwalt-
schaft und er auf eine Strafe ge-
einigt. Es kam somit zu einem
abgekürzten Verfahren, in dem
das Gericht den Urteilsvor-
schlag genehmigen sollte. Der
Buchhalterwurdenurnochkurz
befragt. Seine Taten erklärte er
mit der schwierigenfinanziellen
Situation seines Bruders, der
arbeitslosundausgesteuertwar.
Da dieser überdies gesundheit-
liche Probleme und hohe Arzt-
kosten hatte, habe er ihn finan-
ziell unterstützt.

Lange Zeit habe er ihm aus
eigener Kraft helfen können,
sagte der Beschuldigte. Als er
aber mit seiner Firma, die er

nach seiner Pensionierung
gegründethatte, selbst inSchief-
lage geriet, war ihm dies nicht
mehrmöglich. Sohabeerdamit
begonnen, das Geld zu ver-
untreuen. Seine Aufgabe als
Kesb-Beistand habe er nicht zu
diesemZweckübernommen.Er
habedies ursprünglichmit heh-
ren Absichten getan. «Als ich
mich als Beistand verpflichtete,
konnte ich mir nicht vorstellen,
dass ich jemals zu soetwas fähig
seinwürde.»

Mit seinem Schützling habe
er ein gutes Verhältnis gehabt.
«Ich fühltemichmit ihmfreund-
schaftlich verbunden. Umso
mehr bereue ich die Veruntreu-
ung.» Reuig zeigte er sich auch
gegenüberdemQuartierverein.
«Ich schäme mich.» Die Versi-
cherung habe er nicht arglistig
abzockenwollen.Dasser ihrden
ToddesMannesnicht gemeldet
habe, sei ohneböseAbsicht pas-
siert. «ZudiesemZeitpunktwar
ich bereits mit meinen Proble-
men überfordert.»

Die Staatsanwaltschaft
schlug dem Bezirksgericht eine
bedingte Freiheitsstrafe von 24
Monaten und einer Busse von
1000 Franken wegen Verun-

treuung, Urkundenfälschung
und Betrugs vor. Das Gericht
stieg aber nicht darauf ein und
wiesdasVerfahrenzurückandie
Staatsanwaltschaft. Das vorge-
schlageneUrteil für den bereits
vorbestraften Buchhalter emp-
findet es als unzureichend.Des-
sen Verschulden sei mittel-
schwer, sagte die Richterin.

Dass erüber einen so langen
Zeitraum hinweg eine so hohe
Summe veruntreut habe, zeige,
dassder vorübergehendefinan-
zielle Engpass, den er geltend
mache, nicht glaubwürdig sei.
Als Beistand habe er zudem als
Vertreter des Staats gehandelt
und diese Position ausgenutzt.
«Man kann das nur als skrupel-
los und pietätlos bezeichnen.»
Nicht einmal nachdemToddes
Geschädigten habe er aufge-
hört, unrechtmässigGeld abzu-
zweigen. Der Fall wird nun also
nochmalsneuaufgerollt. So lan-
ge müssen die Erbin – die
Schwester des Verstorbenen –
sowie der Quartierverein und
die Versicherung weiterhin auf
das Geld warten, das ihnen der
Buchhalter zurückzahlen soll.

MichelWenzler

Stellvertreter für
Parlamentariergefordert
Kantonsrat Mutterschaft, Va-
terschaft, längere Krankheit
oder Auslandsaufenthalt: Zür-
cher Lokalpolitiker, die für eine
bestimmte Zeit nicht an den
Parlamentssitzungen teilneh-
men können, sollen eine Stell-
vertretung bestimmen dürfen.
DerKantonsrathateineentspre-
chende Behördeninitiative ges-
tern mit 83 Stimmen vorläufig
unterstützt. 60 Stimmenwären
nötig gewesen.

Das Anliegen geht nun an
die zuständigeKantonsratskom-
mission und anschliessend an
dieRegierung,die einenBericht
dazu erstellen wird. Danach
kommt das Anliegen erneut in
denKantonsrat.WiedieseStell-
vertreterregelung konkret aus-

sehen soll, ist offen.Denkbar ist
etwa,dassdieErsatzkandidaten
aufdenWahllistenals temporä-
re Vertretungen einspringen
könnten.

Absender der Behördenini-
tiative ist der Stadtzürcher Ge-
meinderat, der seit Jahren mit
vielen Abgängen zu kämpfen
hat. Seit Beginn der aktuellen
Legislatur im Jahr 2018 trat be-
reits rund jedes vierte Mitglied
zurück, die meisten aus Zeit-
gründen, etwa wegen der Ge-
burt eines Kindes, Krankheit
oder beruflicher Belastung.

Für eineStellvertreterlösung
stimmten SP, FDP, GLP, die AL
und Teile der Grünen. Dage-
gen votierten SVP, CVP, und
EVP. (sda/mts)

ZürcherLehrersollenNoten
stattKrönchenverteilen
Volksschule EineMehrheit des
ZürcherKantonsrateshält nicht
viel vonKrönchen,Raketenund
WortenalsLeistungsbewertung
in der Volksschule. Der Rat hat
gestern eine parlamentarische
Initiative (PI) vorläufig unter-
stützt, die fast nur noch Noten
zulassen will. Lediglich in der
Unterstufekönnedavon teilwei-
se abgewichen werden. Die PI

wurde mit 107 Stimmen vor-
läufigunterstützt.DasAnliegen
geht nun an die zuständige
Kommission und kommt da-
nach erneut in den Kantonsrat.
Eingereicht wurde der Vorstoss
von SVP, FDP, CVP, GLP und
EVP.DerVorstosshatChancen,
umgesetzt zuwerden,weil diese
Parteien die Mehrheit im Rat
stellen. (sda/mts)
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